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Recht auf schulische Bildung – vade!

Zusammenfassung
Mit der im November 2021 erfolgten erstmaligen Anerkennung eines Rechts auf schuli-
sche Bildung auf Grundgesetzebene im Kontext des Bundesnotbremse-II-Beschlusses des 
Bundesverfassungsgerichts ist nicht mehr nur die Rechtswissenschaft, sondern sind auch 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften sowie empirische Bildungsforschung aufgefor-
dert, sich der Diskussion um Form, Inhalt, Aussage, Reichweite und Grenzen dieses neu-
en Grundrechts – kurz: dessen Konkretisierung – zu stellen. Dies steht insbesondere auf 
erziehungs- und bildungswissenschaftlicher Seite noch aus. Der Beitrag zielt daher auf 
eine Standortbestimmung des erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Fachdiskurses 
mit Blick auf das neue Bildungsgrundrecht und fragt unter Rückgriff auf den aktuellen 
Forschungs- und Datenbestand: Wie ist ein Mindeststandard schulischer Bildung inhalt-
lich zu konkretisieren?
Schlüsselwörter: Recht auf Bildung; Mindeststandard; Bildungsrecht; Bildungsminimum; 
Bundesverfassungsgericht

Right to School Education – Vade!

Abstract
With the recognition of a right to school education at constitutional law level in Novem-
ber 2021 in the context of the Federal Constitutional Court’s decision “Bundesnotbrem-
se-II”, it is no longer only legal, but also educational science and empirical educational 
research that are called upon to engage in the discussion about the form, content, state-
ment, scope and limits of this new right – in short, its concretization. This has yet to take 
place, particularly in the educational sciences. This article therefore aims to take stock of 
the educational science discourse with regard to the new right to education and, drawing 
on current research and data, asks: How can a minimum standard of school education 
be concretized in terms of content?

DISKUSSION ZUM SCHWERPUNKTTHEMA

Diskussion zum Schwerpunktthema

Recht auf schulische Bildung – vade!
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1 Bundesnotbremse II – ein Auftrag

Der Bundesnotbremse-II-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) markiert, 
dahingehend ist sich die juristische Fachcommunity einig, eine Zäsur im Bildungsver-
fassungsrecht (Degenhart, 2022; Herrmann, 2022; Wrase, 2021): Erstmals wird seitens 
des BVerfG ein Recht auf schulische Bildung auf Grundgesetzebene anerkannt. Dass 
der Beschluss nicht nur die Jurisprudenz, sondern auch Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaften sowie empirische Bildungsforschung wesentlich betrifft, scheint mehr 
als zwei Jahre nach der Entscheidung am 19.  November  2021 (1  BvR - 971/21 u. a., 
NJW 2022, 167) jedoch noch nicht in der Breite der erziehungs- und bildungswis-
senschaftlichen Disziplin angekommen zu sein (Ausnahme: z. B. Tenorth, 2022). Dies 
verwundert insofern, als mit der erstmaligen Anerkennung eines Rechts auf schuli-
sche Bildung auf Grundgesetzebene eine Leerstelle gefüllt wurde, die bis dahin häu-
fig von Rechtswissenschaftler*innen (z. B. Langenfeld & Lehner, 2022), aber auch Er-
ziehungs- und Bildungswissenschaftler*innen (z. B. Brügelmann et al., 2021) moniert 
wurde. Mehr noch: Mit der höchstrichterlichen Forderung nach „der Einhaltung eines 
[…] unverzichtbaren Mindeststandards schulischer Bildung“ (Leitsatz 2a) als Gewähr-
leistungsdimension wird staatlichem Handeln in Fragen schulischer Bildung eine Un-
tergrenze gesetzt, bei deren Unterschreitung Schüler*innen, als Träger*innen dieses 
Grundrechts, einen justiziablen Leistungsanspruch haben. Das heißt konkret: Schü-
ler*innen bzw. deren rechtliche Vertretungspersonen können den Staat auf Einhaltung 
des Mindeststandards verklagen. Eine entsprechende Zunahme von verwaltungsge-
richtlichen Klagen ist in den kommenden Jahren nicht auszuschließen. Da besagter 
Mindeststandard schulischer Bildung seitens des Gerichts jedoch in inhaltlicher Hin-
sicht unkonkretisiert bleibt, sind nun – auch darin ist sich die juristische Fachcommu-
nity einig – insbesondere erziehungs- und bildungswissenschaftliche Disziplinen dazu 
aufgefordert, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die Jurist*innen alleine nicht 
beantworten können: Wie lässt sich auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes 
und Diskurses ausloten, wann ein Mindeststandard schulischer Bildung eingehalten 
wurde, und wann nicht?

Dieser Frage widmet sich der nachfolgende Diskussionsbeitrag notwendigerweise ex-
emplarisch und kursorisch. Dabei ist es nicht Ziel, eindeutige Antworten zu finden, 
sondern vielmehr, den Diskurs anzustoßen, welchen Beitrag die Bildungs- und Er-
ziehungswissenschaft (nicht) leisten kann, um das verfassungsrechtliche Konzept des 
Mindeststandards fachlich mit Inhalt zu füllen und damit eine empirisch fundierte 
Grundlage für die letztendlich normativ zu fällende Entscheidung zu liefern, ab wann 
ein Mindeststandard (nicht mehr) erfüllt ist. Hierzu gilt es zunächst, die relevanten 
rechtlichen Sachverhalte darzustellen bzw. zu klären, wie der Konkretisierungsauftrag 
aus rechtlicher Sicht einzuordnen ist.
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2 Staatliches Vollrecht und staatliche Pflicht

In der staatlichen Schulhoheit (Art.  7  Abs.  1  GG) werden laut herrschender Rechts-
meinung die umfassenden Befugnisse des Staates zur Planung und Organisation eines 
Schulwesens verortet, „das allen jungen Bürgern gemäß ihren Fähigkeiten die dem 
heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet“ 
(ständige Rechtsprechung). Mit diesem „Vollrecht über die Schule“ (Kloepfer, 2010, 
S. 424) hat der Staat auch die Pflicht, ein entsprechendes leistungsfähiges Schulsystem 
bereitzustellen (Badura, 2018, S.  273; Pieroth, 1994). Der Staat  – bzw. aufgrund der 
Länderhoheit in Bildungsfragen die Länder – hatten und haben dabei sehr weitgehen-
de Entscheidungsspielräume (Schmidt, 2020, S. 356). Entsprechend wurden Leistungs-
ansprüche der Schüler*innen – oder der Sorgeberechtigten – auf bestimmte Bildungs-
angebote (etwa eines Unterrichtsfaches) einhellig verneint (vgl. statt vieler Badura, 
2018, S. 221).

Mit dem Bundesnotbremse-II-Beschluss wird dieser Spielraum dahingehend gefasst, 
dass eine Untergrenze für staatliches Handeln vorgegeben wird, die nur in Ausnahme-
fällen unterschritten werden darf und die ansonsten – bemerkenswerter Weise – grds. 
vorbehaltslos gewährt wird. Dem Leistungsanspruch, so heißt es in dem Beschluss, 
könne

„weder der  – bei einem Unterschreiten des Mindeststandards schulischer Bil-
dungsleistungen ohnehin verfehlte – Auftrag aus Art. 7 Abs. 1 GG zur freien Ge-
staltung von Schule noch die staatliche Entscheidungsfreiheit bei der Verwen-
dung knapper öffentlicher Mittel entgegengehalten werden“ (Rn. 57).

Nichtsdestotrotz steht der Beschluss im Einklang mit bisheriger Rechtsprechung, 
wenn relativierend angemerkt wird, dass jenseits dieser Untergrenze nach wie vor 
„kein Anspruch auf eine bestimmte Gestaltung staatlicher Schulen“ (Leitsatz 2a) be-
stünde.

Worum handelt es sich also bei dem vom Bundesverfassungsgericht konturierten 
Mindeststandard schulischer Bildungsangebote?

3 Mindeststandard schulischer Bildungsangebote?

Aufgrund der Homonymie des verwendeten Terminus Mindeststandard (Singular) 
zum aus der Kompetenzdebatte bekannten Konzept der Mindeststandards (Plural; 
Klieme et al., 2003) darf man nicht dem Fehlschluss unterliegen, das Gericht verweise 
auf kompetenzorientierte Minimalstandards oder „basale Kompetenzen“ (Köller et al., 
2022), die seitens der Lernenden zu erwerben bzw. zu erreichen sind. Die Beschluss-
argumentation – insbesondere die Rückführung des Bildungsgrundrechts auf das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht (vgl. Hugo et al., in diesem Band), die Verwendung der 
Singularform und der Zusatz „schulische […] Bildungsangebote“ – verweist darauf, 
dass sich das Gericht auf ein wie auch immer zu konkretisierendes Minimum schu-
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lischer Bildungsangebote und nicht auf schüler*innenseitig vorhandene Kompetenzen 
bezieht.1

Zu klären bleibt damit, wann in qualitativer wie quantitativer Hinsicht ein systemati-
sches Unterschreiten angebotsseitiger schulischer minimaler Bildungsmaßnahmen vor-
liegt – eine Frage, die inhaltlich letztlich nur von der erziehungs- und bildungswissen-
schaftlichen Fachcommunity beantwortet werden kann (Tenorth, 2022). 

4 Empirische „Anforderungen“ an einen Mindeststandard

Die Ausgestaltung, Qualität und Wirkung von Bildungsangeboten stellen für die erzie-
hungs- und bildungswissenschaftliche Fachcommunity seit Langem vertraute Themen 
dar  – neu ist allerdings die Reflexion des hierauf bezogenen aktuellen Forschungs- 
und Literaturstands mit Blick auf dessen gerichtliche Verwertbarkeit. Ein erster wich-
tiger Schritt auf dem Weg zur Konkretisierung des schulischen Mindeststandards im 
Sinne des Bildungsgrundrechts ist entsprechend, den aktuellen Forschungs- und Da-
tenbestand, auf den sich Gerichte in ihren argumentativen Abwägungsprozessen stüt-
zen könnten, zu sichten und zu sichern.

Der Fokus der nachfolgenden Zusammenschau liegt dabei auf empirischen For-
schungsbefunden. Daneben bedarf es aufgrund der Unschärfe des Begriffs auch einer 
theoretischen Auseinandersetzung mit der Frage, was unter das Mindestmaß schuli-
scher Bildung fallen kann (z. B. auf Grundlage von gerechtigkeitstheoretischen Grund-
annahmen), die allerdings in diesem Beitrag nicht im Fokus steht. Ziel ist vielmehr, 
den ersten Schritt einer Diskussion zu gehen und empirische Evidenzen systemati-
sierend zusammenzutragen, die auf ein strukturelles Unterschreiten der folgenden 
Standards hindeuten: sozialräumlicher, Ausstattungs-, Personal- sowie curricularer und 
Qualitätsstandard. Dabei ist zu beachten, dass empirische Bildungsforschung grund-
sätzlich vor der strukturellen Herausforderung lückenhafter Daten steht (Sendzik et 
al., 2023).

4.1 Sozialräumlicher Standard

Sozialräumliche Standards betreffen Kriterien, die mit der Allokation von Schulen 
im geografischen Raum und zugleich mit der Erreichbarkeit bzw. Anwählbarkeit der 
Schulen durch die Schüler*innen und ihre Sorgeberechtigten, aber auch durch die 
Lehrkräfte (vgl. Kap.  4.3) verbunden sind. Hierzu zählt zunächst die regionale Ver-
teilung von Schulen bzw. Schulformen. Empirische Befunde deuten insbesondere in 
ländlichen Räumen auf eine geringere und in Teilen unzureichende Abdeckung mit 
bspw. Sekundarschulformen hin, die zur Hochschulzugangsberechtigung führen (Hel-

1 Eva Julia Lohse (in diesem Band) argumentiert jedoch damit, dass mit der KMK-seitigen 
Festlegung von Leistungsstandards die Verwaltung eine Selbstbindung eingeht, d. h. eine Art 
eigenen Mindeststandard setzt, der, sofern die Schüler*innen die Kompetenzziele nicht er-
reichen, unterschritten wird.
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big et al., 2019). Weitere Befunde verweisen darauf, dass öffentliche (sprich: kosten-
lose) Schulangebote in angemessener Entfernung vom Wohnort und in Abhängigkeit 
vom Alter der Schüler*innen nicht flächendeckend verfügbar sind. So gibt es in dünn 
besiedelten Bereichen Kommunen mit ausschließlich Privatschulangeboten (Autor:in-
nengruppe Bildungsberichterstattung, 2022, S. 59; Helbig et al., 2019).

Insgesamt lässt sich eine ungleiche Verteilung von Schüler*innen nach der Primarstufe 
auf die einzelnen Schularten in Abhängigkeit von deren sozioökonomischem Hinter-
grund nachweisen (Maaz et al., 2010). Die beschriebenen Tendenzen werden auch als 
„Verräumlichung sozialer Ungleichheit“ (Fölker et al., 2015) bezeichnet, um zum Aus-
druck zu bringen, dass Standards v. a. an Schulen in ländlichen Regionen und sozial 
benachteiligten Lagen unterschritten werden. Aber auch in urbanen Kontexten zeigen 
sich bisweilen starke Segregationstendenzen, die zu völlig unterschiedlichen Lern- und 
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen je nach sozialer Herkunft innerhalb ei-
ner Stadt führen können (Helbig & Salomon, 2021) und oftmals mit entsprechend ein-
geschränkter inhaltlicher Angebotsvielfalt einhergehen (Bremm, 2019). Zudem weisen 
jüngste Arbeiten auf regional homogenisierende Tendenzen der Schüler*innenzusam-
mensetzung hin, bspw. infolge der Zuschneidung von Schulsprengeln im Primarbe-
reich (Helbig, 2023) oder bei Aufgabe des Sprengelprinzips (Groos, 2015).

Die Möglichkeit des Schulbesuchs hängt schließlich von der Infrastruktur der Schul-
wegbeförderung ab: Es wurde gezeigt, dass für einige Schüler*innen der Besuch be-
stimmter Schulen faktisch unmöglich ist, da diese nicht erreichbar sind (Neumeier, 
2018). 

4.2 Ausstattungsstandard

Mit Ausstattungsstandard wird auf instrumentelle, physisch vorhandene Standards re-
kurriert, die Lehren und Lernen an Schulen modulieren. Der Fokus wird nachfolgend 
auf das Schulgebäude und – im digitalen Zeitalter – die Medienausstattung gelegt.

Bezüglich der Schulgebäude herrscht seit Jahren ein Investitionsstau (aktuell: 
47,4  Mrd.  €; KfW, 2023), der innovativem und qualitativ hochwertigem Unterricht 
entgegenwirken kann. Aufgrund sozialräumlich segregierter Verteilungen von Über-
schuldungslagen im kommunalen Bereich kann dies ferner zur (Re-)Produktion so-
zialräumlicher Ungleichheit im Bildungsbereich beitragen (Racherbäumer & Bremm, 
2021).

Die ICILS-Studie hat zu Tage gefördert, dass deutsche Schulen nur über eine unzu-
reichende Medienausstattung verfügen (Eickelmann et al., 2019). Damit befindet sich 
Deutschland im internationalen Vergleich durchgehend unter dem Durchschnitt der 
OECD. Insbesondere beim Breitbandausbau rangiert Deutschland mit einem Anteil 
von lediglich 31  Prozent der Schulen mit zuverlässigem Internetanschluss auf Platz 
69 von 77 untersuchten Ländern. Vergleichbares gilt für die Ausstattung mit digitalen 
Endgeräten.
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4.3 Personalstandard

Der Personalstandard verweist auf die quantitative Verfügbarkeit pädagogischen Per-
sonals zur Abdeckung des nötigen Unterrichts einerseits und auf die Qualität seiner 
pä dagogischen Professionalisierung andererseits.

Ein aktuelles Indiz für ein Unterschreiten dieses Standards stellt der Lehrkräftemangel 
dar, für den etwa für das Jahr 2025 unterschiedliche Szenarien prognostiziert werden 
(Köller et al., 2023): von einem Negativsaldo an 25.000 fehlenden Lehrkräften (KMK, 
2022), über 40.000 (Klemm & Zorn, 2022) bis hin zu 70.000 (Geis-Thöne, 2022). Ei-
nigkeit besteht hingegen bzgl. der problematischen Auswirkungen des prognostizier-
ten Mangels auf Quantität und Qualität von Schule und Unterricht (vgl. Kap. 4.5). Mit 
Blick auf die Abhängigkeit dieser Zahlen und Prognosen von dem der Berechnung 
zugrunde liegenden Modell bedarf es auch einer Diskussion um Kriterien der Per-
sonal- und Ressourcenzuweisung. So gibt es bspw. bereits einige Bundesländer (z. B. 
HH, NW), in denen Personal – und auch sonstige Ressourcen – sozialindexbasiert zu-
gewiesen werden.

Die Kehrseite des Personalmangels sind die unzureichende Unterrichtsabdeckung bzw. 
der Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht als deren Folge: Hierzu gibt es bun-
desweit bislang keine einheitliche Maximalgrenze. Die Gerichte haben mehrfach fest-
gestellt, dass Schüler*innen und ihre Eltern keinen rechtlichen Anspruch darauf ha-
ben, dass der im Lehrplan vorgesehene Unterricht in vollem Umfang gewährleistet 
oder ausgefallener Unterricht nachgeholt wird (z. B. jüngst OVG Thüringen, Beschluss 
vom 30.01.2023, 4 EO 614/22). Neben diesen Einzelfällen stehen aktuelle Befunde, die 
auf ein flächendeckendes Unterschreiten der quantitativen Unterrichtserfordernisse 
hindeuten: So zeigt eine bundesweite repräsentative Studie, dass ca. zehn Prozent der 
Unterrichtsstunden entweder ausfallen oder vertreten werden (Hamann et al., 2018), 
wobei Schüler*innen aus armen Familien überdurchschnittlich häufig betroffen sind 
(ebd.; vgl. auch Helbig & Nikolai, 2019). In Sachsen-Anhalt wurde angesichts des mas-
siven Lehrkräftemangels an einigen Standorten die Vier-Tage-Woche eingeführt (Pö-
schel, 2023).

Auch wenn die Datenlage zu Führungspersonal an Schulen insgesamt lückenhaft 
ist, weisen erste Untersuchungen in quantitativer Hinsicht zudem einen strukturel-
len Mangel an Führungskräften und eine hohe Führungskräftefluktuation aus (Robert 
Bosch Stiftung, 2023), was eine systematische Schul- und Unterrichtsentwicklung 
maßgeblich erschweren kann (bspw. van Ackeren et al., 2021). Bundesweit fehlen ge-
genwärtig 1.400 Schulleitungen (Duhm & Himmelrath, 2023), v. a. an Grundschulen 
und sozialräumlich benachteiligten Schulen (ebd.). Kontextspezifische Personalproble-
me zeigen sich zudem in der sozialraumabhängigen Verteilung von Quer- und Seiten-
einsteigenden, die überdurchschnittlich häufig in Schulen an sozialräumlich benach-
teiligten Standorten eingesetzt werden (Klemm & Zorn, 2022; Richter & Marx, 2019).

Mit dem lehrkräftemangelinduzierten zunehmenden Einsatz von Quer- und Seiten-
einsteigenden (Driesner & Arndt, 2020) sowie von studentischen Aushilfslehrkräften 
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(Scheidig & Holmeier, 2022) wird deutlich, dass mit der quantitativen Nichtverfügbar-
keit entsprechend ausgebildeter Lehrer*innen auch eine Qualitätsdimension anklingt: 
So beschreiben Medien gegenwärtig deutschlandweit eine Zunahme der Einbindung 
von Studierenden in reguläre Unterrichtstätigkeiten, um Leerstellen in der Unter-
richtsabdeckung zu schließen (vgl. bspw. Füller, 2023; Vandenhirtz, 2023); allerdings 
ist deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Als Antwort darauf startet Baden-
Württemberg im Schuljahr 2024/25 als erstes Bundesland ein (bezahltes) duales Stu-
dium in Form eines Modellversuchs (Ministerium für Kultus, Jugend & Sport Baden-
Württemberg, 2023). Die Stimmen aus der Wissenschaft sind diesbezüglich durchaus 
heterogen: Während bspw. die Gesellschaft für empirische Bildungsforschung (GEBF, 
2023) hier  – nach sorgfältiger Evaluation von alternativen Qualifizierungswegen im 
Lehramt  – grundsätzliche Offenheit signalisiert, scheinen erste stärker allgemeinpä-
dagogische und erziehungswissenschaftliche Positionierungen unter Betonung der 
Notwendigkeit der Ausbildung eines „forschenden Habitus“ in Richtung einer Beibe-
haltung der universitären Hoheit über die erste Phase der Lehramtsausbildung zu plä-
dieren (Brinkmann, 2023). 

4.4 Curricularer Standard

Der curriculare Standard bezieht sich auf die an Schulen und im Unterricht zu erwer-
benden Bildungsgüter (Inhalte, Kompetenzen) sowie auf deren Überprüfung und Be-
wertung.

Ein Indikator für das Unterschreiten des curricularen Standards ist zunächst das kon-
stant bzw. zunehmend schlechte Abschneiden von Kindern und Jugendlichen bei nati-
onalen wie internationalen Vergleichsstudien (aktuell: IQB-Bildungstrend, vgl. Stanat et 
al., 2022, 2023; PISA, vgl. Lewalter et al., 2023). Auch hier wird die größere Betroffen-
heit von Schüler*innen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status deutlich (Hel-
big & Morar, 2017).

Jenseits von kompetenzbezogenen Leistungsstandards rückt in den vergangenen Jah-
ren vermehrt die Diskussion um sogenannte Schlüsselkompetenzen (z. B. „21st century 
skills“, OECD, 2009) in den Fokus: Doch auch hier zeigen insbesondere die ICILS-Stu-
dien ein im internationalen Vergleich schlechtes Abschneiden der Schüler*innen in 
computer- und informationsbezogenen Kompetenzen (Eickelmann et al., 2019). Er-
neut wird ein besonders großes Gefälle der digitalen Kompetenzen zwischen privi-
legierten und benachteiligten Schüler*innen nachgewiesen (vgl. Senkbeil et al., 2019). 
Die Verkleinerung dieses digital divide (Cornejo Müller et al., 2021) adressiert der 
DigitalPakt (Bund und Länder, 2019). Inwiefern die Nutzung dieser Mittel allerdings 
Wirkung gezeigt hat, werden erst die 2024 zu erwartenden Ergebnisse von ICILS 2023 
zeigen.

Bezüglich der Bewertung von Schüler*innenleistungen konnten frühere Befunde der 
qualitativen Schulforschung zu Effekten institutioneller Diskriminierung (Gomolla & 
Radtke, 2009) in Form sogenannter tertiärer Effekte der Leistungsbewertung inzwi-
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schen auch in der quantitativen Bildungsforschung umfassend nachgewiesen werden 
(zusammenfassend: Helbig & Morar, 2017). 

4.5 Qualitätsstandard

Der Qualitätsstandard betrifft Qualitätsdimensionen von Schule (Mesokontext) und 
Unterricht (Mikrokontext), wie sie in verschiedenen Bundesländern auch als Orientie-
rungsrahmen bzw. Referenzrahmen vorgegeben werden (z. B. Ministerium für Kultus, 
Jugend & Sport Baden-Württemberg et al., 2023; Niedersächsisches Kultusministeri-
um, 2014). Diedrich (2015) führt für den Hamburger Orientierungsrahmen aus, mit 
ihm werde „eine normative und zugleich empirisch gestützte Grundlage hergestellt, 
damit sich die Zuschreibung schulischer Qualität auf transparente, nachvollziehbare 
und intersubjektiv geteilte Kriterien stützt“ (S. 58).

Als Qualitätsindikatoren auf der Mikroebene scheinen erneut die Outputs von Schü-
ler*innen relevant: Wie bereits ausgeführt, weist der IQB-Bildungstrend eindrücklich 
auf ein durchschnittliches Abfallen der gemessenen Kompetenzen von Schüler*innen 
in den letzten zehn Jahren hin (Stanat et al., 2022, 2023). Jedoch liegen hierzulan-
de keine flächendeckenden Informationen zur Schul- und Unterrichtsqualität vor, die 
systematisch mit Leistungsdaten verknüpft werden könnten. Zwar gibt es fachlich und 
regional begrenzte Untersuchungen (bspw. TALIS-Videostudie); Informationen zur 
flächendeckenden Evaluation etwaiger Qualitätsstandards fehlen allerdings. Zudem 
stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien ein etwaiger „Cut-Off-Wert“ festzulegen 
wäre, nach dem die Qualität von Schule und Unterricht als nicht mehr ausreichend 
bewertet werden kann. Erste Hinweise können hier sicherlich Ergebnisse der quantita-
tiven wie qualitativen Bildungsforschung zu lernförderlichen Strukturmerkmalen des 
Unterrichts bieten (bspw. Praetorius et al., 2018; Rabenstein, 2020); ein (für den recht-
lichen Diskurs belastbares) Festlegen solcher Standards scheint angesichts der Hetero-
genität von Positionen zum Bildungsbegriff innerhalb der Fachdisziplin erstens, der 
disziplinär und paradigmatisch unterschiedlichen Zugänge zu, Definition von und Er-
fassung von gutem oder effektivem Unterricht zweitens, und substanziellen empiri-
schen Forschungslücken auf allen Seiten drittens, jedoch keineswegs trivial. Ähnlich 
komplex verhält es sich mit der Festlegung eines Schulqualitätsstandards (z. B. Dit-
ton, 2000). Der Schulinspektion als Organ schulischer Qualitätskontrolle (z. B. Gärt-
ner, 2015) sind hier in Teilen (auch rechtliche) Möglichkeiten der Überprüfung etwai-
ger Qualitätsstandards mittels externer Evaluation gegeben (Kuhn, 2015). So wird ihr 
Auftrag darin gesehen, „die Qualität schulischer Prozesse [zu] evaluieren, prozessuale 
Mindeststandards in Schule und Unterricht [zu] sichern und darüber hinaus Schul-
entwicklung [zu] stimulieren“ (Pietsch et al., 2015, S. 9).

Ein weiterer Indikator für Unterrichtsqualität ist die Qualität der Lehrkräfteausbildung: 
Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass die kognitive und sprachliche Entwicklung 
über die Lebensspanne (d. h. über einen Zeitraum von 58 Jahren) stark von der Un-
terrichtsqualität in der Schulzeit, und diese wiederum substanziell von der Qualität 
der Ausbildung der Lehrkräfte abzuhängen scheinen (Seblova et al., 2023). Die sich 
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hier manifestierende zentrale Bedeutung der Qualität der Lehrkräfteausbildung für 
die lebenslange kognitive und sprachliche Entwicklung wird vor dem Hintergrund des 
Lehrkräftemangels besonders brisant (s. o. zum Personalstandard). Empirische Belege 
für die Bedeutung der professionellen Kompetenz von Lehrkräften für Unterrichts-
qualität und Schüler*innenleistungen konnten auch für Deutschland erbracht werden 
(z. B. Kunter et al., 2013).

Anforderungen an Unterrichtsqualität steigen proportional zum Grad der Benachtei-
ligung bestimmter Schüler*innen (positive Diskriminierung) und zu der Lage der je-
weiligen Schule (negative strukturelle Diskriminierung). Dennoch sind Schüler*innen 
an Schulen in sozial deprivierten Lagen, die ferner eine besonders hohe Quote von 
Quereinsteiger*innen aufweisen (Richter & Marx, 2019), mit weniger stimulierenden 
Lernumgebungen (Wenger, 2020) konfrontiert.

5 Gestaltungsauftrag 

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verdeutlicht allgemein einmal mehr, 
dass in Sachen Bildungsrecht Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft und Rechtswis-
senschaft aufeinander angewiesen sind (Hugo, i. Vorb.). So wie sich erziehungs- und 
bildungswissenschaftlich ein Recht auf Bildung nicht begründen lässt – diese Kompe-
tenz verbleibt bei der Jurisprudenz –, sind rechtliche Argumentationen rund um das 
Bildungsgrundrecht auf inhaltliche Expertise der Erziehungs- und Bildungswissen-
schaft und empirische Befunde der Bildungsforschung angewiesen. Hierfür braucht 
es entgegen der dominierenden wechselseitigen Vorbehalte (Hugo & Heinrich, 2021; 
Tenorth, 2015) eine Offenheit der Fachcommunity dafür, die rechtliche Gestalt des 
Grundrechts interdisziplinär zu verstehen und mit Inhalt zu füllen.

Dieser Beitrag hat als einen ersten Schritt den Gestaltungsauftrag an die erziehungs- 
und bildungswissenschaftliche Fachcommunity zur Konkretisierung des Mindeststan-
dards schulischer Bildungsangebote formuliert und auf Grundlage des Forschungs- 
und Datenbestands eine Heuristik zu dessen Systematisierung vorgeschlagen. Weitere 
Schritte müssen folgen. Hierzu zählen insbesondere: die fortlaufende Sichtung, Syn-
these und Integration vorhandener Evidenzen, die (an die Bildungspolitik gerichte-
te) Forderung von für die Konkretisierung des Mindeststandards nötigen Daten (z. B. 
Sozialindizes), die kritische Diskussion, ggf. Adaption und Ergänzung der hier vor-
gestellten Standards, die bereits angesprochene notwendige theoretische und letztlich 
auch normative Annäherung an das Mindestmaß schulischer Bildung, die Problema-
tisierung absoluter Mindeststandards ausgehend von den hier zusammengetragenen 
(mehrheitlich relativen) Befunden etc. Neben dieser inhaltlichen Diskussion bedarf es 
v. a. eines Austauschs mit der Rechtswissenschaft darüber, wie die so zusammengetra-
genen Erkenntnisse wiederum Eingang in rechtliche Auseinandersetzungen mit dem 
Bildungsgrundrecht und letztlich in die Rechtsprechung finden können.

Für den KBBB-Vorstand  
Julia Hugo, Nina Bremm, Marko Neumann & Daniel Kneuper
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